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Gemeinde Witzin
Niederschrift

ord. Sitzung der Gemeindevertretung Witzin

Sitzungstermin: Mittwoch, 30.12.2020
Sitzungsbeginn: 16:04 Uhr
Sitzungsende: 16:10 Uhr
Ort, Raum: Gemeindezentrum Witzin, Gartensteig , 19406 Witzin

Anwesend

Vorsitz
Hans Hüller

Mitglieder
Christian Milz
Stephan Birkholz
Robert Schüning
Dennis Hoppensack

Verwaltung
Olaf Steinberg

Abwesend

Mitglieder
Mathias Atrott entschudligt
Bruno Urbschat unendschuldigt

Gäste:



Seite: 2/6

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1 Eröffnung und Begrüßung 

2 Feststellen der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 

3 Bestätigung der Tagesordnung 

4 Billigung der Sitzungsniederschrift vom 17.09.2020 

5 Bericht des Bürgermeisters mit anschließender Gemeindevertreter- 
und Einwohnerfragestunde 

6 Beratung von Beschlussvorlagen 

6.1 Satzung der Gemeinde Witzin über die Erhebung von Gebühren zur De-
ckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes "Milde-
nitz-Lübzer Elde" BV-050/2020

6.2 Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren 
zur Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes 
"Nebel" der Gemeinde Witzin BV-051/2020

6.3 Feststellung der Jahresrechnung 2018 der Gemeinde Witzin BV-
092/2020

6.4 Entlastung des Bürgermeisters von der Jahresrechnung 2018 der Ge-
meinde Witzin BV-093/2020

7 Sonstiges 
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Protokoll

Öffentlicher Teil

1 Eröffnung und Begrüßung 

Herr Hüller eröffnet die Sitzung und begrüßt die anwesenden Gemeindevertreter.

2 Feststellen der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 

Die Ladung erfolgte fristgemäß. Mit fünf Anwesenden ist die Gemeindevertretung be-
schlussfähig.

3 Bestätigung der Tagesordnung 

Die Tagesordnung wird einstimmig bestätigt.

4 Billigung der Sitzungsniederschrift vom 17.09.2020 

Die Sitzungsniederschrift wird einstimmig bestätigt.

5 Bericht des Bürgermeisters mit anschließender Gemeindevertreter- und Einwoh-
nerfragestunde 

Es gibt keinen Bericht des Bürgermeisters. Einwohner sind nicht anwesend.

6 Beratung von Beschlussvorlagen 

6.1 Satzung der Gemeinde Witzin über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der 
Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes "Mildenitz-Lübzer Elde" BV-
050/2020

Begründung: 
Aufgrund der Beitragserhöhung seit 2020 von 7,50 € auf 8,50 € je Bei-
tragseinheit des Wasser- und Bodenverbandes „Mildenitz-Lübzer Elde“ 
besteht die Notwendigkeit eine neue Kalkulation zu erstellen und die Sat-
zung anzupassen. Mit der Satzungsänderung wurde gemäß § 5 Absatz 2 
die Fälligkeit der Gebühr zum 01.07. des Jahres festgesetzt.

Beschluss:
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Die Gemeindevertretung Witzin beschließt:

1. «VOBETR» 

2. Die Kalkulationsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen

Abstimmungsergebnis:

Anz. der 
Mitglieder:

7

dafür: 5 dage-
gen:

0 enth.: 0

Beschluss gefasst wie vorgeschlagen

6.2 Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren zur Deckung 
der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes "Nebel" der Gemeinde 
Witzin BV-051/2020

Begründung: 
In der Satzung vom 04.12.2017 wurde die Gebühr in § 3 Absatz 3 nicht 
entsprechend der dazugehörigen Gebührenkalkulation eingesetzt. Die 
Fälligkeit der Gebühr wird gemäß § 5 Absatz 2 zum 01.07. des Jahres 
festgesetzt.

Beschluss:

Die Gemeindevertretung Witzin beschließt:

1. «VOBETR»Witzin

Abstimmungsergebnis:

Anz. der 
Mitglieder:

7

dafür: 5 dage-
gen:

0 enth.: 0

Beschluss gefasst wie vorgeschlagen

6.3 Feststellung der Jahresrechnung 2018 der Gemeinde Witzin BV-092/2020

Begründung: 
Aufgrund der Kommunalverfassung M-V in der Fassung vom 13.Juli 2011 
§ 60 i.V. mit der Gemeindehaushaltsverordnung und der Gemeindekas-
senverordnung ist jährlich bis spätestens 31.12. des auf das Haushalts-
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jahr folgenden Jahres nach Durchführung der Rechnungsprüfung durch 
den Rechnungsprüfungsausschuss, den Jahresabschluss zu beschließen.
Die Prüfung der Jahresabschlusses 2018 erfolgte durch den Rechnungs-
prüfungsausschuss der Gemeinde Witzin am 11.11.2020.
Nach Abschluss der Prüfung wurde festgestellt, dass die Gemeindevertre-
tung die Entlastungserteilung vorbehaltlos vorgeschlagen werden kann.
Die Niederschrift über die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 liegt die-
sem Beschluss bei.

Beschluss:

Die Gemeindevertretung Witzin beschließt gemäß § 60 (5) Kommunalverfassung Meck-
lenburg-Vorpommern auf der Grundlage der Niederschrift über die Prüfung des Jahresab-
schlusses zum 31.12.2018 des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Witzin

1. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2018

Abstimmungsergebnis:

Anz. der 
Mitglieder:

7

dafür: 5 dage-
gen:

0 enth.: 0

Beschluss gefasst wie vorgeschlagen

6.4 Entlastung des Bürgermeisters von der Jahresrechnung 2018 der Gemeinde Witzin 
BV-093/2020

Begründung: 
Aufgrund der Kommunalverfassung M-V in der Fassung vom 13.Juli 2011 
§ 60 i.V. mit der Gemeindehaushaltsverordnung und der Gemeindekas-
senverordnung ist jährlich bis spätestens 31.12. des auf das Haushalts-
jahr folgenden Jahres nach Durchführung der Rechnungsprüfung durch 
den Rechnungsprüfungsausschuss, den Jahresabschluss zu beschließen.
Die Prüfung der Jahresabschlusses 2018 erfolgte durch den Rechnungs-
prüfungsausschuss der Gemeinde Witzin am 11.11.2020.
Nach Abschluss der Prüfung wurde festgestellt, dass die Gemeindevertre-
tung die Entlastungserteilung vorbehaltlos vorgeschlagen werden kann.
Die Niederschrift über die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 liegt die-
sem Beschluss bei.

Beschluss:

Die Gemeindevertretung Witzin beschließt gemäß § 60 (5) Kommunalverfassung Meck-
lenburg-Vorpommern auf der Grundlage der Niederschrift über die Prüfung des Jahresab-
schlusses zum 31.12.2018 des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Witzin

1. Die Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2018
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Abstimmungsergebnis:

Anz. der 
Mitglieder:

7

dafür: 5 dage-
gen:

0 enth.: 0

Beschluss gefasst wie vorgeschlagen

7 Sonstiges 

Herr Schüning macht den Vorschlag, dem Anglerverein die Ausgaben für die Erneuerung 
der Schranke am See in Höhe von 110,00 Euro aus Gemeindemitteln zu erstatten. Die 
Gemeindevertreter stimmen dem mit 4 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung zu.   

Vorsitz: Protokollführung:
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